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Die vorstehende Urteilsbesprechung soll lediglich eine Anregung für häufig auftretende Konflikte aufzeigen. 
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere macht sie eine Beratung im Einzelfall nicht entbehrlich. 

Nur eine umfassende, individuell auf die persönliche Situation abgestimmte Beratung kann dazu beitragen, eigene Interessen 
durchzusetzen und/oder drohende Schäden abzuwenden. 
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Der Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg hat mit Beschluss vom 17.03.2008 (11 S 2353/07) entschieden, 

dass der Regelfall des § 21 Abs. 1 Satz 2 AufenthG nicht voraussetzt, dass die dort genannten fünf Arbeitsplätze 

bereits im Zeitpunkt der Erteilung des Aufenthaltstitels geschaffen sein müssen. Vielmehr reicht es aus, dass auf 

der Grundlage einer tragfähigen Planung davon ausgegangen werden kann, dass dies innerhalb eines über 

schaubaren Zeitraums nach der Aufnahme der erst über die Aufenthaltserlaubnis ermöglichten selbständigen 

Tätigkeit geschieht. Denn die Erteilungsvoraussetzungen des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 AufenthG basieren, 

ebenso wie Erteilungsvoraussetzungen nach § 21 Abs. 1 S.1 Nr. AufenthG – auf einer Prognose über die Ent 

wicklung der selbständigen Tätigkeit des Ausländers. Dafür spricht auch die im Zusammenhang mit dem Re 

gelfall maßgebliche Erkenntnis, dass einem Ausländer die Umsetzung seiner Geschäftsidee in dem hier gefor 

derten Maße kaum möglich und zumutbar ist, wenn er sicht nicht bereits während der Gründungs und Auf 

bauphase erlaubt im Bundesgebiet aufhalten darf. 

Im Übrigen sind Arbeitsplätze im Sinne dieses Regelfalles nur Vollzeitarbeitsplätze, nicht aber Teilzeitarbeits 

plätze oder Arbeitsplätze für geringfügig Beschäftigte. Denn bei einer Berücksichtigung auch von Teilzeitar 

beitsplätzen oder von Arbeitsplätzen für geringfügig Beschäftigte könnte die Regelung des § 21 Abs. 1 Satz 2 

AufenthG nicht mehr ihren Zweck erfüllen, die Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen eines übergeordneten 

wirtschaftlichen Interesses an der selbständigen Tätigkeit eines Ausländers im Bundesgebiet sowie der Erwar 

tung einer positiven Auswirkung dieser Tätigkeit auf die Wirtschaft (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 AufenthG) zu 

vereinfachen. So würde die dem Regelfall des § 21 Abs. 1 Satz 2 AufenthG zugrunde liegende Annahme, dass 

mit der Schaffung von fünf Arbeitsplätzen ein hinreichend positiver Effekt auf die Beschäftigungssituation ver 

bunden ist, bei der Berücksichtigung von Teilzeitarbeitsplätzen und Arbeitsplätzen für geringfügig Beschäftigte 

im Einzelfall stark relativiert. 

§ 21 Abs. 1 Satz 2 AufenthG setzt nicht voraus, dass 
im Zeitpunkt der Erteilung einer Aufenthaltser 
laubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätig 
keit bereits fünf Arbeitsplätze geschaffen worden 
sind; vielmehr reicht es aus, wenn auf der Grund 
lage einer tragfähigen Planung davon ausgegan 
gen werden kann, dass dies in absehbarer Zeit 
geschieht.
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